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LEIDEN per Gesetz! 

 

Kontakt: Streunerkatzen OÖ, Sabine Auer, 0699 / 11 91 01 54, info@streunerkatzen.org  
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Leiden per Gesetz 

  
muss ein Ende haben! 
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Konkrete Maßnahmen 
 

 

1. Änderung des Gesetzestextes 

2. Änderung der Definition Zucht 

3. Meldepflicht für Streunerpopulationen 

4. Förderung von Kastrationsaktionen für Streunerkatzen 

5. Finanzielle Unterstützung für die Kastration von Katzen bei Privatpersonen und Bauern 

6. Aufstockung auf 3 - 4 Amtstierärzte pro Bezirk 
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1. Änderung des Gesetzestextes: 
2. Tierhaltungsverordnung BGBl. II – Nr. 486/2004 Anlage 1, 2.10 Mindestanforderung für die Haltung von Katzen 

 

 

 

der aktuelle Gesetzestext lautet: 

 

"Werden Katzen mit regelmäßigem Zugang ins Freie gehalten, so 

sind sie von einem Tierarzt kastrieren zu lassen, sofern diese Tiere 

nicht zur Zucht verwendet werden." 

 

Das Gesetz ist zu lasch und zu ungenau formuliert und genau die 

vorhandenen Schlupflöcher bringen erhebliche Probleme bei der 

Kontrolle und Exekution mit sich. 
 

So ist die Kastrationspflicht aktuell praktisch aufgehoben! 

 

Derzeit kann jeder Katzenbesitzer eine "Zucht" anmelden - auch mit Freigängern! 

Es gibt keinerlei Kontrolle bzgl. Anzahl der „Zuchttiere“, Untersuchungen vor der Verpaarung, geschweige denn detaillierte 

Regelungen bzgl. Abgabe der Jungtiere. 

 

Die „Zucht“katzen können sich auch ganz legal mit Streunern verpaaren und Junge zeugen. Viele der „Zucht“katzen werfen 

auch nicht im wohlbehüteten Zuhause, sondern irgendwo in einem Holzstoß oder Schuppen. Die Jungen haben somit kaum 

bis keinen Kontakt zum Menschen, verwildern und bilden so wieder neue Streunerpopulationen.  
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Wir erwarten daher eine Überarbeitung und Anpassung folgender Punkte im Gesetzestext: 
 

 

 

Katze / Kater 

Aktuell wird der Überbegriff "Katzen" verwendet. Manche Bezirkshauptmannschaften interpretieren den Gesetzestext 

allerdings so, dass nur weibliche Tiere kastriert werden müssen. 

Mit der Änderung auf Katze UND Kater sollte für alle klar sein, dass beide Geschlechter gemeint sind. 
 

Regelmäßiger Zugang zum Freien 

Katzen/Kater unkastriert in Wohnungen zu halten, ist Tierquälerei. Wenn sie entlaufen, entstehen schnell neue 

Streunerpopulationen! Auch die Definition "regelmäßiger Zugang zum Freien" bringt erhebliche Schwierigkeiten bei der 

Kontrolle mit sich. Die Kastrationspflicht sollte daher ALLE Katzen betreffen, unabhängig ob Freigänger oder Wohnungskatze. 
 

Definition Zucht 

Strengere Auflagen für die Zucht: Nur so kann die unkontrollierte Vermehrung und Abgabe von Mix- und Halblanghaar-

Kätzchen umgehend beendet werden. Genauere Informationen dazu finden Sie auf der nächsten Seite "Zuchtauflagen" 

Es darf nicht sein, dass eine „nicht verhinderte Anpaarung“ als „Zucht“ gesehen wird. 
 

Genaue Regelung für die Kastration 

Kastrationsalter mit 5 Monaten (Kater und Katze), Kennzeichnung durch Chip und Tätowierung im Ohr, Freigang für 

Katze/Kater erst nach der Kastration. 

Info: viele Katzen / Kater sind bereits mit 4 Monaten geschlechtsreif!  
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2. Änderung Definition Zucht / Zuchtauflagen 
 

Dient dazu, dass die spezifischen Merkmale und Vorzüge der jeweiligen Rasse erhalten und gefördert werden. Grundsätzlich 

dürfen keine Rassemischlinge produziert werden, außer es kann die Erfahrung nachgewiesen werden, dass sich der Züchter 

mit Genetik auskennt (welche Auswirkungen hat die Mischung auf Geburtsvorgang, körperliche Eigenschaften bzw. 

eventuelle Missbildungen, Charakter und spätere Haltungsanforderungen der gezüchteten Tiere, etc. ) und dadurch die 

Zuchtlinie aufgebessert wird. 

 

Bei Antragstellung muss ein hoher Geldbetrag (mind. 500 Euro) für den Verwaltungsaufwand abgelegt werden (deckt den 

Aufwand für zusätzliche Kontrollen) 

 

Regelmäßige (natürlich unangemeldete) Kontrollen durch die Behörde: die Mindestanforderungen zur Haltung von Katzen 

müssen immer eingehalten werden, sonst ist die Zuchtgenehmigung umgehend zu entziehen.  

 

Auflagen für die Zucht von Katzen:  

 

 Beide Elterntiere müssen vor der Verpaarung auf bekannte rassespezifische Erbkrankheiten negativ getestet sein. 
Tierärztliche Bestätigung inkl. Blutbefund über den einwandfreien Gesundheitszustand der Elterntiere muss vorhanden 
sein. 

 Die Elterntiere dürfen nicht blutsverwandt sein (Abstammungsnachweis, Zuchtbuch!) 

 Die Zuchtkatzen dürfen keinen ungesicherten Freigang haben (erlaubt ist: gesicherter Garten oder Freigehege) 

 Die Zuchtkatzen müssen entwurmt und geimpft sein. 

 Züchter müssen Kenntnisse über Trächtigkeit, Geburt und Aufzucht nachweisen 

 Züchter müssen Aufzeichnungen führen über: Tag der Geburt, Anzahl der Welpen, Fellzeichnung, Geschlecht, Datum der 
Entwurmungen, Datum der Impfungen 

 Die Jungtiere dürfen erst ab der 12. Woche abgegeben werden. 
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 Die Jungtiere müssen bei der Abgabe entwurmt, 2 x geimpft und gechipt sein. 

 Die Jungtiere dürfen NICHT in Einzelhaltung abgegeben werden. 

 Die neuen Plätze müssen vor Vergabe besichtigt werden um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Mindestanforderung für die Haltung von Katzen eingehalten werden können. 

 Im Vertrag müssen die persönlichen Daten des neuen Halters (Name, Adresse, Telefonnummer) angeführt sein sowie die 
Chipnummer des vermittelten Tieres. 

 Der Züchter ist per Vertrag verpflichtet, seine Jungtiere bei Verlust des Platzes zurückzunehmen oder den Halter bei der 
Suche nach einem neuen Platz zu unterstützen. 

 

Jeder Wurf muss der Behörde gemeldet werden. Wird ein Wurf „unter der Hand“ vermittelt bzw. nicht gemeldet, muss das 

eine sofortige Entziehung der Zuchtgenehmigung inkl. Geldstrafe zur Folge haben. 

 

Die Geldstrafen bei Verstößen sollten zweckgebunden in einem Fond gesammelt und für Kastrationsprojekte verwendet 

werden. 

 

3. Meldepflicht für Streunerkatzen 
 

Scheue und/oder unkastrierte Katzen müssen der Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden, damit diese das Einfangen und 
Kastrieren veranlassen kann. Für zugelaufene Katzen, welche zutraulich und/oder kastriert sind, besteht bereits jetzt die 
gesetzliche Regelung, diese als Fundtier im Tierheim abzugeben. 
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4. Förderung von Kastrationsaktionen für Streunerkatzen 
 

Um die Streunerpopulationen einzudämmen, müssen unbedingt flächendeckende Kastrationsaktionen durchgeführt werden. 
Das bedeutet mehr finanzielle Mittel für Vereine / Tierheime / Tierärzte, die diese durchführen. 
Die kurzfristige Mehr-Investition wird sich bezahlt machen und im Endeffekt weniger Geld verschlingen, als die halbherzigen 
Kastrationsprojekte, die derzeit durchgeführt werden. Um wirklich etwas zu bewirken, müssen auf einen Schlag viel mehr 
Katzen kastriert werden (ca. die 10fache Menge) siehe auch Zahlen & Fakten. 
 

5. Finanzielle Unterstützung für die Kastration von Katzen bei Privatpersonen und Bauern 
 

Insbesondere Bauern wehren sich massiv gegen die Kastrationspflicht. Sie sind nämlich der Auffassung, dass sie auch für die 
Kastrationskosten der verwilderten Katzen aufkommen müssen, die sich auf ihren Höfen angesammelt haben. Dem ist nicht 
so. Die (halb)scheuen Katzen rund um einen Hof fallen unter Streunerkatzen und werden weiterhin kostenlos kastriert. Nur 
für die Katzen, die sich jemand bewusst angeschafft hat, soll er aufkommen müssen. Um auch hier endlich Ergebnisse zu 
erzielen, sollte es für die ersten 2 Jahre ab Einführung der rigorosen Kastrationspflicht Vergünstigungen für die Kastration von 
Katzen geben (z.B. 20 - 50 % Nachlass). Danach müssen strenge Kontrollen durchgeführt werden und jeder, der sich nicht an 
das Gesetz hält, ohne Ausnahme bestraft werden. 
Es wird trotz allem noch genügend Katzen geben, die umgesiedelt werden müssen. Für diese werden Plätze auf 
Bauernhöfen gesucht, an die sie kostenlos oder gegen eine Spende vermittelt werden. Es muss also kein Bauer Angst 
haben, dass er zur Mäusebekämpfung am Hof nur noch „teure Zuchtkatzen“ bekommt. 
 

6. Aufstockung auf mindestens 3 Amtstierärzte pro Bezirk 
 

Da die Aufgaben der Amtstierärzte sehr umfangreich und vielfältig sind, ist es unmöglich, dass ein einziger Amtstierarzt alle 
Bereiche abdeckt. Die Folgen: überlastete Amtstierärzte und unzureichende Kontrollen. 
Deshalb braucht es mindestens 3 Amtstierärzte, die sich die Aufgabengebiete aufteilen: Je ein Amtstierarzt für 
 „Nutz“tiere                             Heimtiere                           Fleisch- und Lebensmittelbeschau                   Transportkontrollen  
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Zahlen 

& 

Fakten 
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Die Katzen sterben aus!?! 
 

 

Hier ein Rechenbeispiel, welches genau das Gegenteil beweist: 

In Österreich gibt es geschätzte 1,2 - 1,5 Millionen Katzen in Haushalten, dh. diese Katzen haben einen Besitzer. 

 

Nehmen wir an, es gibt nochmal so viele Streunerkatzen - Katzen die KEINEN Besitzer haben… 

Nehmen wir an, von den geschätzten 1,2 Millionen Streunern in Österreich sind ca. die Hälfte weiblich, das sind dann 

600.000 weibliche Streuner. 

Nehmen wir an, diese Streuner bekommen 2 mal im Jahr durchschnittlich 4 Babies, macht 8 Babies im Jahr 

Nehmen wir an, es überleben pro Mutterkatze, pro Jahr nur 2 Babies 

 

Macht pro Jahr: MIND. 1,2 Millionen Katzenbabies (NUR von den Streunern) 

 

Fakt ist, es gibt 2 – 5 mal so viele Streunerkatzen - Katzen die KEINEN Besitzer haben… 

Fakt ist, von den geschätzten Streunern in Österreich sind 2/3 weiblich 

Fakt ist, diese Streuner bekommen ca. 3 mal im Jahr durchschnittlich 4 Babies, macht 12 Babies im Jahr 

Fakt ist, es überleben pro Mutterkatze, pro Jahr deutlich mehr als „nur“ 2 Babies 

 

Macht pro Jahr: eine nicht mehr abzuschätzende Flut von Katzenbabies 

 

Grob überschlagen schaffen es alle Tierschutzvereine in Österreich, zusammen etwa 20.000 Katzen im Jahr zu kastrieren.  
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Prinz-Edward-Inseln bzw. Marion-Insel 
 

 

Zitat: 

„1949 wurden fünf Hauskatzen auf die Marion-Insel gebracht, um eine Mäuseplage in der Station zu bekämpfen. Allerdings 

vermehrten sich die Katzen schnell, und 1977 lebten ca. 3400 Katzen auf der Insel, die sich statt von den Mäusen von 

Sturmvögeln ernährten, so dass die Ausrottung der Vögel auf der Insel drohte. 

Einige Arten von Sturmvögeln starben auf der Marion-Insel in der Tat schon aus, und so wurde ein 

„Katzenausrottungsprogramm“ ins Leben gerufen: 

 

Einige Katzen wurden mit einer hochspezifischen, feline panleucopenia genannten Krankheit infiziert, was die Zahl der Katzen 

im Jahr 1982 auf rund 600 reduzierte. Die restlichen Katzen wurden durch nächtliche Jagd getötet, und 1991 konnten nur 

noch acht Katzen innerhalb von zwölf Monaten gefangen werden. Es wird angenommen, dass es heutzutage keine Katzen 

mehr auf der Marion-Insel gibt“ 

 

Es brauchte also ca. 14 Jahre (!) um die Population auf dieser abgeschlossenen Inselgruppe, die nur etwas kleiner ist als 

Wien, auszurotten. 

 

Prinz-Edward-Inseln Größe: 335 km² 

Wien Größe: ~ 415 km² 

 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Prinz-Edward-Inseln  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauskatze
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausmaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Panleukopenie
http://de.wikipedia.org/wiki/Prinz-Edward-Inseln
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„Zucht“ mit Freigängern 
 

 

Diese Möglichkeit widerspricht dem Ziel des Tierschutzgesetzes, denn sie 

fördert Leid, anstatt es zu lindern! 

 
 

Die Folgen: 

 sprunghafter Anstieg der unkastrierten, zutraulichen Fundkatzen 

 sprunghafter Anstieg der verwaisten Katzenbabies 

 sprunghafter Anstieg der verwilderten Katzen 

 weitere Tötungen, weil es für das Überangebot an Katzen nicht 

genügend Abnehmer gibt  
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Beispiel Grieskirchen 
 

Bezirk Grieskirchen – Ortschaft mit 200 Einwohnern, ca. 80 Häuser 

Katzen mit Besitzer: 46, darunter 11 sogenannte „Zucht“katzen. 

Streunerkatzen: über 60 (!)  

macht insgesamt über 100 Katzen! 
 

 

Die Zucht wurde im Herbst 2017 offiziell aufgenommen. Nachbarn hatten sich bei 

Gemeinde & Bezirkshauptmannschaft über Gestank, Lärm und Aggressivität der 

potenten Katzen beschwert. 

Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage wurden dem Katzenbesitzer mit den 

unkastrierten Tieren 2 Möglichkeiten aufgezeigt: 

entweder die Katzen zu kastrieren oder eine Zucht anzumelden. 

 

Er hat die Zucht angemeldet. Die Tiere dürfen nicht ins Haus, sind großteils scheu, 

in einem schlechten Ernährungszustand, sind befallen mit Ektoparasiten und 

werfen ihre Babies irgendwo in die Mitte des Ortes in leerstehenden Schuppen. 

Auf dem Bild: eine der Zuchtkatzen 
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Fundkatzen 
 

 

Die Zahl der unkastrierten, zutraulichen Fundkatzen ist in den letzten 

Jahren sprunghaft angestiegen! 
 

Die Folgen: 

unnötig überfüllte Tierheime und Vereine 

zusätzliche immense Kosten 
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verwaiste Katzenbabies 
 

Die Mütter sind verschwunden oder wurden überfahren  
 

Die Folge: 

verhaltensgestörte Katzen, die oft später Probleme machen 

(Unreinheit, Aggression) und viel zu häufig entweder ausgesetzt 

werden und/oder im Tierheim landen 
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verwilderte Katzenbabies 
 

Die Mutterkatzen werfen irgendwo in einem Holzstoß oder 

Schuppen 

 

Die Folge: 

Bildung neuer Streunerpopulationen, weil die Babies oft nicht oder 

erst sehr spät gefunden werden und dann nicht auf den Menschen 

sozialisiert sind 
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Tötungen 
 

Aufgrund der Massenproduktion kann es nicht genügend 

Abnehmer geben.  

 

Die Folge: 

Die überschüssigen Katzenbabies werden häufig getötet, um sich 

des Problems zu entledigen! 

Nachweisen lassen sich die Tötungen nur schwer bis gar nicht. 
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Leiden per Gesetz 

 
muss ein Ende haben! 


